
STADT BITTERFELD-WOLFEN 

Änderungsanträge 

Zum Beschlussantrag 081-2012 
Beschlussgegenstand: „Satzung der Stadt Bitterfeld-Wolfen für das Friedhofs- und  
   Bestattungswesen“ 

Hiermit stelle ich folgende im HFA am 24.05.2012 bereits angekündigte Änderungsanträge zum 
Satzungstext: 

1.  Begriffliche Vereinheitlichungen: 

1.1. Im § 4 (5) ist der Begriff “Berechtigter“ durch “Nutzungsberechtigter“ zu ersetzen. 

1.2. Im § 10 (5) sind die Worte “Verfügungs- bzw.“ zu streichen. 

1.3. Im § 25 (1) ist das Wort “Verfügungsberechtigten“ durch “Nutzungsberechtigten“ zu 
 ersetzen. 

1.4. Im § 30 (3) Satz 1 ist das Wort “Verfügungsberechtigte“ durch “Nutzungsberechtigte“ zu 
 ersetzen und der Satz 2 “Verfügungsberechtigter ist der jeweilige Nutzungsberechtigte.“ 
 ist zu streichen 

1.5. Im § 30 (4) ist das Wort “Verfügungsberechtigten“ durch “Nutzungsberechtigten“ zu 
 ersetzen. 

1.6. Im § 30 (7) ist das Wort “Grabstätteninhaber,“ zu streichen. 

 

2.  Der § 1 (2) Satz 2 ist wie folgt zu ergänzen: 

Auf den anderen Friedhöfen der Stadt Bitterfeld-Wolfen ist die Beisetzung nur dann 
zulässig, wenn der Wohnsitz des Verstorbenen oder eines künftigen Nutzungsberechtigten sich 
in diesem Ortsteil befindet oder ein Nutzungsrecht an der Wahlgrabstelle bereits vorliegt. 
 

............................................ 
Antragsteller: Günter Herder 

Die beantragten Änderungen werden von der Verwaltung übernommen: 

 X ja 

 nein 

 

............................................... 
Oberbürgermeisterin 


